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Politik und Sicherheit 

Abrüstungskonferenz: Tagungen 1993 und 
1994 - 60 Mitglieder als Obergrenze - Ent­
wurf eines Teststoppvertrages - Erweite­
rung des Waffenregisters vorgeschlagen (6) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/1993 
S. 99 fort.) 

Nach dem erfolgreichen Abschluß des Über ­
einkommens über das Verbot der Entwicklung, 
Herstellung, Lagerung und des Einsatzes che­
mischer Waffen und über die Vernichtung sol­
cher Waffen* (vgl. Hans Günter Brauch, Che­
mische Abrüstung wird Realität. Das Überein­
kommen über das Verbot der chemischen Waf­
fen, V N 3/1993 S. 88 ff.) befaßte sich die Gen­
fer Abrüstungskonferenz (CD) (Zusammenset­
zung: S. 94 dieser Ausgabe) in den Jahren 1993 
und 1994 mit der Vorbereitung eines umfassen­
den Teststoppvertrages und mit der Erörterung 
der alten Abrüstungsagenda. 
1993 tagte die Abrüstungskonferenz in drei Sit­
zungsperioden (19.1.-26.3., 10.5.-25.6. und 
26.7.-3.9.1993), um die nach der Unterzeich­
nung der Chemiewaffenkonvention verbliebe­
nen neun traditionellen Tagesordnungspunkte 
zu behandeln. 1994 kamen die 38 Mitglieder 
(mit Ausnahme des suspendierten Jugoslawi­
ens) und 47 weitere Staaten als Beobachter wie­
derum zu drei Sitzungsperioden zusammen 
(25.1.-31.3., 16.5.-1.7. und 25.7.-7.9.1994). 

I . Im Rahmen ihres Mandats setzte die CD 1993 
vier Ad-hoc-Ausschüsse ein: zur Frage eines 
nuklearen Teststopps, zu der Verhinderung ei­
nes Rüstungswettlaufs im Weltraum (unter Lei­
tung von Wolfgang Hoffmann aus Deutsch­
land), zu effektiven internationalen Sicherheits­
garantien gegen die Drohung mit Kernwaffen 
und zur Transparenz in Rüstungsfragen. Diese 
vier Ad-hoc-Ausschüsse führten auch im Jahr 
darauf ihre Tätigkeit fort. 
Zur Frage einer Erweiterung der Mitgliedschaft 
wurde 1993 kein Beschluß gefaßt. Der australi­
sche Botschafter Paul O'Sullivan nannte als Ko­
ordinator für Mitgliedschaftsfragen drei Hin­
dernisse: ein prozedurales (nämlich die Frage, 
ob die CD überhaupt befugt sei, neue Mitglieder 
auszuwählen), die Auswahl dieser neuen Mit­
glieder und das Interesse daran, bei einer Aus­
weitung regionale, politische und geostrategi-
sche Gesichtspunkte auszugleichen. Als Ober­
grenze nannte O'Sullivan die Zahl von 60 Mit­
gliedstaaten. Iran wandte sich gegen die Auf­
nahme Israels als neues Mitglied, während die 
Vereinigten Staaten den Plan einer Erweiterung 
auf 60 Staaten blockierten, da dieser auch den 
Irak enthalte. 1994 wurden die informellen 
Konsultationen fortgesetzt, Fortschritte aber 
nicht erzielt. 

Als Ergebnis informeller Konsultationen zur 
Erhöhung der Effizienz der Verhandlungen 
wurde Ubereinstimmung zu vier Punkten er­
zielt: Verbesserung der Berichtsabfassung, 

höhere Kontinuität in der Tätigkeit der Präsi­
dentschaft durch die Einführung eines Troika-
prinzips, Computerisierung der CD-Dokumente 
und verstärkte Nutzung des Mittels der infor­
mellen Konsultationen durch die jeweilige Prä­
sidentschaft. 

11. Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali löste 
mit seiner >Agenda für den Frieden* von Mitte 
1992, seinem Bericht über >Neue Dimensionen 
der Rüstungsregulierung und Abrüstung in der 
Ära nach dem Ende des Kalten Krieges* vom 
Oktober 1992 (UN Doc. A/C. 1/47/7), mit seiner 
Rede vor dem Abrüstungsbeirat in Genf am 
12. Januar 1994 und seiner Botschaft an die CD 
(25. 1. 1994) eine Grundsatzdiskussion über die 
Abrüstung nach dem Ende des Ost-West-Kon­
flikts aus. Er forderte dabei eine stärkere Inte­
gration der Abrüstung und Rüstungsregulierung 
in die breitere Struktur der internationalen Si­
cherheit, eine Globalisierung dieses Prozesses 
durch einen umfassenden und multidimensio-
nalen Ansatz und eine Wiederbelebung vergan­
gener Rüstungsregulierungs- und Abrüstungs­
bemühungen im Bereich der Massenvernich­
tungswaffen, der Proliferationskontrolle, des 
Waffentransfers und der Rüstungstransparenz 
sowie der anderen Vertrauensbildenden Maß­
nahmen. 
Einige Regierungsvertreter nahmen hierzu zwar 
Stellung, aber operative Folgen für die Tätigkeit 
der CD wurden hierdurch 1993 und 1994 nicht 
ausgelöst. Im Auftrag der CD erörterte Lars 
Norbert (Schweden) in bilateralen und infor­
mellen Konsultationen Möglichkeiten einer Re­
vision des >Dekalogs< von 1978 - der die The­
men der internationalen Abrüstungsdebatte f i ­
xiert-, ohne hierzu jedoch einen Konsens zu er­
zielen. 

I I I . Im Mittelpunkt der inhaltlichen Arbeit der 
CD standen deshalb auch 1993 und 1994 wieder 
die zehn Tagesordnungspunkte der ersten Son­
dergeneralversammlung zu Abrüstungsfragen 
von 1978, die nach der Unterzeichnung der 
Chemiewaffenkonvention aber auf neun redu­
ziert wurden. 
Atomteststopp: Das Plenum der CD nahm die 
Ergebnisse der 35. und 36. Tagung der Ad-hoc-
Gruppe der wissenschaftlichen Experten über 
kooperative Maßnahmen zur Identifizierung 
seismischer Ereignisse sowie des Ad-hoc-Aus­
schusses zum nuklearen Teststopp zur Kennt­
nis. Am 10. August 1993 faßte das CD-Plenum 
den Beschluß, diesem Ad-hoc-Ausschuß das 
Mandat zur Aushandlung eines umfassenden 
Teststoppvertrages (CTBT) zu erteilen. 1994 
nahm er die Verhandlungen über einen CTBT 
auf und hielt die Ergebnisse seiner Beratungen 
in einem Vertragsentwurf (rolling text) fest. Er 
beschloß ferner, die Verhandlungen in der sit­
zungsfreien Periode fortzusetzen. 
Am 1. Februar 1994 berief die CD Miguel 
Marin Bosch aus Mexiko zum Vorsitzenden des 
Ad-hoc-Ausschusses; einen Tag später brachte 
Australien ein >non-paper< mit einem CTBT-

Vertragsentwurf ein, das grundlegende Ver­
pflichtungen, eine Durchführungsorganisation, 
Verifikationsüberlegungen und Vertragszusät­
ze enthielt. Zwei Tage später wurde eine Ar­
beitsgruppe zu Fragen der Verifikation unter 
Vorsitz des Deutschen Wolfgang Hoffmann 
eingesetzt, der zu Fragen der seismischen Veri­
fikation durch Ajit Kumar (Indien), bei der 
nicht-seismischen Verifikation durch Peter 
Marshall (Großbritannien) und bei der Vor-Ort-
Inspektion durch Viktor S. Slipchenko (Ruß­
land) unterstützt wurde. Eine zweite Arbeits­
gruppe unter Vorsitz von Ludwik Dembinski 
aus Polen befaßte sich mit rechtlichen und insti­
tutionellen Fragen. 
Am 10. März rief die die Neutralen und Nicht­
gebundenen repräsentierende >Gruppe der 21* 
alle CD-Mitglieder auf, noch 1994 die Ver­
handlungen über einen CTBT abzuschließen. 
Der Vertrag solle über ein Nonproliferationsab-
kommen hinausgehen und zur nuklearen Abrü­
stung beitragen. Sie forderten eine kosteneffek­
tive Durchführungsorganisation ohne eine 
große Bürokratie. Die Ergebnisse der intensiven 
Verhandlungen wurden dem Bericht der CD an 
die Generalversammlung (A/49/27) zusammen 
mit dem 93 seifigen, mit zahlreichen - Mei­
nungsverschiedenheiten anzeigenden - Klam­
mern versehenen Entwurf beigegeben. Die CD 
beschloß, 1995 diesen Ad-hoc-Ausschuß erneut 
einzusetzen. Trotz des einseitigen Testmorato­
riums der USA, Rußlands und Frankreichs war 
jedoch eine Einigung über vier Kernfragen ei­
nes künftigen CTBT noch ungewiß: 
• Vertragsumfang (die Frage, ob alle Kern­

waffentests untersagt werden sollen), 
• Verifikationsfragen, 
• Bedingungen für das Inkrafttreten und 
• Implementierungsagentur. 
Beendigung des nuklearen Wettrüstens: Zu die­
sem Tagesordnungspunkt wurden 1993 und 
1994 keine Ad-hoc-Ausschüsse eingesetzt. 
1993 wurden hierzu im wesentlichen die bereits 
hinreichend dokumentierten Positionen der Re­
gierungen wiederholt. 1994 wurde Gerald 
Shannon (Kanada) als Sonderkoordinator mit 
der Aufgabe betraut, die Mitgliedstaaten zu den 
Bedingungen für die Aushandlung eines nicht­
diskriminierenden multilateralen, effektiv inter­
national kontrollierbaren Vertrags zum Verbot 
der Produktion von spaltbarem Material für 
Kernwaffen (fissile material cut-off) zu befra­
gen. Es gab grundsätzlich Übereinstimmung, 
daß bei einer Einigung auf ein Mandat ein Aus­
schuß eingesetzt werden sollte. 
Verhütung von Atomkriegen: Auch hierzu wur­
den 1993 und 1994 keine Ad-hoc-Ausschüsse 
eingesetzt. In beiden Jahren wurden auch keine 
neuen Dokumente eingebracht, sondern viel­
mehr bereits bekannte Positionen der Regierun­
gen wiederholt. 
Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum: 
Hierzu wurde 1993 und 1994 jeweils ein Ad-
hoc-Ausschuß eingesetzt, der 1993 von dem 
deutschen Diplomaten Hoffmann geleitet wur­
de. 1993 wurde der Vorsitzende durch zwei Ex-
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perten unterstützt, die zu Vertrauensbildenden 
Maßnahmen (VBM) im Weltraum und rechtli­
chen Aspekten einer Vermeidung des Rü­
stungswettlaufs im A l l Konsultationen durch­
führten. Zum ersten Aspekt wurden Papiere zu 
Fragen der Transparenz von Weltraumaktivitä­
ten, zu einem Verhaltenskodex im Weltraum, 
zur Verifikation und zu einer internationalen 
Organisation zur Umsetzung von V B M vorge­
legt. Die Idee von V B M für den Weltraum wur­
de von den meisten Delegationen als ein erster 
Schritt begrüßt. Allerdings sahen Vertreter der 
>Gruppe der 21 < darin kein Endziel, sondern ei­
nen Zwischenschritt zu dem Ziel einer Verhin­
derung eines Rüstungswettlaufs im Al l . 
1994 berief der Vorsitzende José Perez Novoa 
aus Kuba zwei Experten zu V B M im Weltraum 
respektive zu rechtlichen und terminologischen 
Aspekten. Hoffmann beklagte das Fehlen eines 
Verhandlungsmandats; zur Erteilung eines sol­
chen waren Frankreich, Großbritannien und die 
USA aber nicht bereit. Aus der >Gruppe der 21 < 
heraus wurde die These vertreten, daß die Ver­
hinderung eines Rüstungswettlaufs im A l l den 
Weg für eine ausschließlich friedliche Nutzung 
des Weltraums ebnen werde. Die rechtlichen 
Instrumente hierzu seien unzureichend. Dage­
gen hielten einige Delegationen der westlichen 
Gruppe das bestehende Regime für ausrei­
chend. Sie bestritten, daß es einen Rüstungs­
wettlauf im A l l oder auch nur Ansätze dazu ge­
be. Der Ausschuß befürwortete auch eine enge­
re Koordination mit dem Ausschuß für die 
friedliche Nutzung des Weltraums, einem Ne­
benorgan der Generalversammlung. 
Sicherheitsgarantien für Nichtkernwaffenstaa-
ten: Zu diesem Tagesordnungspunkt wurde in 
beiden Jahren ein Ad-hoc-Ausschuß eingesetzt. 
1993 wurden bei den offiziellen Sitzungen und 
den intensiven informellen Konsultationen un­
ter anderem folgende Fragen im Zusammen­
hang mit »negativen Sicherheitsgarantien< 
(NSG) angesprochen: positive Garantien der 
Atommächte und NSG gegenüber Nichtkern-
waffenstaaten; Vereinbarung von NSG in ei­
nem Vertrag, dessen Struktur, Verifikationsvor­
schriften und Ausnahmen, sowie das Verhältnis 
von NSG zu Nonproliferationsverpflichtungen. 
Der Ad-hoc-Ausschuß faßte die kontroversen 
Debatten dahin gehend zusammen, daß die 
Nichtkernwaffenstaaten Garantien von den 
Atommächten erhalten sollten und daß sie nicht 
Ziel von Drohungen mit und des Einsatzes von 
Kernwaffen werden dürften. 1994 waren sich 
die Teilnehmer einig, daß negative Sicherheits­
garantien nicht losgelöst von der regionalen und 
globalen Sicherheitslage erörtert werden kön­
nen. Der Ausschuß sollte sich deshalb stärker 
auf Sicherheitszusagen im Zusammenhang mit 
Kernwaffen konzentrieren. 
Zu den neuen Massenvernichtungswaffen und 
zum umfassenden Ahrüstungsprogramm wurde 
1993 und 1994 weder ein Ad-hoc-Ausschuß 
eingesetzt, noch wurden neue Überlegungen 
oder Arbeitspapiere eingebracht. Die Frage ra­
diologischer Waffen und der Wirkungen des 
Angriffs auf Kernkraftwerke wurde teilweise 
im Zusammenhang mit NSG erörtert. 

IV. Dagegen wurde zur Rüstungstransparenz 
(transparency in armaments) wieder ein Ad-
hoc-Ausschuß eingesetzt; das Thema war 1992 

neu auf die Tagesordnung gekommen. 1993 be­
faßte sich dieses Gremium unter anderem mit 
universellen und nichtdiskriminierenden prakti­
schen Mitteln, um die Offenheit und Transpa­
renz im Zusammenhang mit der exzessiven und 
destabilisierenden Anhäufung von Waffen, mi­
litärischen Beständen und der Beschaffung 
durch nationale Produktion zu erhöhen. Außer­
dem erörtert wurden praktische Maßnahmen 
mit dem Ziel, die Offenheit und Transparenz im 
Zusammenhang mit dem Transfer von Hoch­
technologien mit militärischer Anwendungs­
möglichkeit (dual use) und von Massenvernich­
tungswaffen zu erhöhen. 
Zum Waffenregister regten zahlreiche Regie­
rungen dessen Ausweitung mit dem Ziel an, al­
le Waffentypen einschließlich der Massenver­
nichtungswaffen sowie Vorräte, Produktion so­
wie Forschung, Entwicklung und Tests einzu-
beziehen. Indien schlug vor, neben quantitati­
ven Aspekten verstärkt qualitative Gesichts­
punkte zu berücksichtigen. Australien, Japan 
und Schweden befürworteten 1993 eine schritt­
weise Ausweitung der Transparenzmaßnah­
men, um die weitestmögliche Partizipation si­
cherzustellen. Eine zu schnelle Ausweitung 
werde die technischen Schwierigkeiten bei der 
Datensammlung erhöhen. Aus der Sicht vieler 
Staaten war es schwierig, »exzessive und desta­
bilisierende Waffenansammlungen« zu definie­
ren. Argentinien und die USA verwiesen 1993 
im Hinblick auf >gute< und >schlechte< Waffen­
exporte auf die im Oktober 1991 von den 
Hauptausfuhrländern vereinbarten Londoner 
Richtlinien für konventionelle Rüstungstrans­
fers; Nigeria unterschied zwischen >offensiven< 
und >defensiven< Waffen. China setzte sich für 
eine Offenlegung der Militärausgaben bezogen 
auf das Territorium, pro Kopf und hinsichtlich 
der jährlichen Ausgaben für jeden Soldaten ein. 
Frankreich und die USA bezweifelten den Nut­
zen derartiger Informationen und hielten es für 
vorteilhafter, die nationalen Militärarsenale und 
die Produktion offenzulegen. Ihrem Vorschlag 
für einen Datenaustausch über die Streitkräfte 
nach den sieben Kategorien des Registers wi­
dersetzten sich vor allem China und Indien. 
Rußland lehnte eine Einbeziehung der Rü­
stungsforschung und -entwicklung sowie der 
Tests ab. Zahlreiche Staaten unterstützten einen 
britischen Vorschlag, eine jährliche Erklärung 
zu Umfang und Organisation der Streitkräfte 
vorzulegen. 

Einige Staaten erläuterten ihre nationale Ex­
portkontrollpolitik. Argentinien und Italien 
schlugen hierzu eine Kompilation aller beste­
henden Gesetze und Richtlinien mit dem Ziel 
einer Harmonisierung vor. Indien sprach sich 
für eine Aufhebung der bestehenden Rüstungs­
exportregime aus, da hierdurch die soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung der Entwicklungs­
länder behindert werde. Dagegen sahen Austra­
lien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 
Kanada, die Niederlande, Rußland und die Ver­
einigten Staaten Exportkontrollen als notwendi­
ges Mittel zur Verhinderung der Proliferation. 
Zur Erfassung der Massenvernichtungswaffen 
schlug Argentinien die Einführung eines zu­
sätzlichen Registers vor, in dem alle öffentlich 
zugänglichen Informationen zur Umsetzung der 
Abkommen im Zusammenhang mit der Imple­
mentierung diesbezüglicher Abkommen zu­

sammengestellt werden sollten. Rußland und 
die USA lehnten diesen Vorschlag aber ab, da 
nur sie Informationen über Kernwaffen bereit­
stellen müßten. 
Am 12. Januar 1994 regte UN-Generalsekretär 
Boutros Boutros-Ghali vor dem Abrüstungsbei­
rat eine Ausweitung des Waffenregisters mit 
dem Ziel an, nationale Bestände und Produkti­
onsdaten einzubeziehen. Bei den Erörterungen 
der CD im Jahre 1994 überwog die Sicht, daß 
Offenheit und Transparenz im Bereich der Rü­
stung das Vertrauen fördern, Spannungen sen­
ken, den regionalen und internationalen Frieden 
und die Sicherheit stärken und zu Zurückhal­
tung bei der Rüstungsproduktion und beim 
Waffenexport beitragen können. Die Forderung 
nach Transparenz sollte das Recht eines Staates 
nach uneingeschränkter Sicherheit respektie­
ren. Das Rüstungsregister sollte mit dem Ziel 
einer möglichst universellen Teilnahme weiter­
entwickelt werden. 

V. Bei den Verhandlungen und Debatten der 
Genfer Abrüstungskonferenz fehlten 1993 und 
1994 spektakuläre Durchbrüche oder Kontro­
versen. 1995 stehen vor allem zwei Problem­
kreise im Mittelpunkt: die Überprüfungskonfe­
renz zum Nichtverbreitungsvertrag und der 
mögliche Abschluß eines umfassenden Test­
stoppvertrages. 
Boutros-Ghali erinnerte in zahlreichen Reden 
an ein grundlegendes Defizit: das Fehlen von 
Verhandlungen über eine wirkungsvolle »Mi-
kro-Abrüstung«, die sich mit den Waffen be­
schäftigt, die in den Bürgerkriegen zum Einsatz 
kommen. Seine Anregungen für eine konzeptio­
nelle Überprüfung der Ziele von Rüstungskon­
trolle und Abrüstung im Rahmen seiner »Agen­
da für den Frieden< wurden bisher weder von 
den Staaten noch von der Wissenschaft aufge­
griffen. Eine Grundsatzdiskussion über die Rol­
le von Rüstungskontrolle und Abrüstung als In­
strumente präventiver Diplomatie und Frie­
denskonsolidierung - also über präventive Rü-
stungs(export)kontrollen und Abrüstung sowie 
Demilitarisierung und Feindbildabbau - steht 
noch aus. 

Hans Günter Brauch • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Transnationale Kriminalität: Ministerkon­
ferenz in Neapel - Geldwäsche und Compu­
terkriminalität - Verbrechen als Geschäft -
Überlegungen zu einer neuen Konvention -
Politische Erklärung und Aktionsplan (7) 

Die immer stärkere internationale Verflechtung 
in allen Lebensbereichen stellt einen Gewinn für 
Staat und Gesellschaft in aller Welt dar; sie ist 
nicht nur unumgänglich, sondern auch unver­
zichtbar. Unvermeidlich gehen mit ihr aber auch 
negative Begleiterscheinungen einher; die neuen 
Möglichkeiten grenzüberschreitenden Verkehrs 
und weltweiter Vernetzung werden nicht zuletzt 
von Kriminellen genutzt. Die transnationale Or­
ganisierte Kriminalität (OK) stellt eine Heraus-
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